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Oberlandesgericht Frankfurt am Main: Keine Verkehrsüberwachung durch private 
Dienstleister - Bußgeldbescheide rechtswidrig 

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat in einer heute veröffentlichten  

Grundsatzentscheidung bestätigt, dass Verkehrsüberwachungen durch private 

Dienstleister gesetzeswidrig sind und auf einer solchen Grundlage keine Buß-

geldbescheide erlassen werden dürfen. 

Gegen den Betroffenen war ein Bußgeld wegen Überschreitens der zulässigen Höchst-

geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften festgesetzt worden. Die zugrun-

deliegende Messung hatte der Zeuge B. vorgenommen. Der Zeuge war Angestellter 

einer privaten GmbH. Die Gemeinde hatte mit dieser GmbH einen Arbeitnehmerüber-

lassungsvertrag zum Zweck der „Unterstützung bei der Durchführung von Geschwin-

digkeitsprotokollen, allgemeine Datenverarbeitung und Erstellung von Messberichten“ 

mit jeweiligen Stundenverrechnungssätzen geschlossen.  

Das Amtsgericht Gelnhausen hatte den Betroffenen freigesprochen, weil der Bürger-

meister der Gemeinde Freigericht als Ortspolizeibehörde im Wege verbotener Arbeit-

nehmerüberlassung einen privaten Dienstleister mit der hoheitlichen Verkehrsüberwa-

chung beauftragt und für die so ermittelten Verstöße Verwarn- und Bußgelder hat ver-

hängen lassen.  

Auf die hiergegen von der Staatsanwaltschaft Hanau eingelegte Rechtsbeschwerde hat 

das OLG nunmehr grundlegend ausgeführt: „Die vorliegend durchgeführte Verkehrs-
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überwachung durch den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk der Gemeinden 

Freigericht und Hasselroth ist gesetzeswidrig. Die im hoheitlichen Auftrag von einer pri-

vaten Person durchgeführte Geschwindigkeitsmessung hat keine Rechtsgrundlage. In 

der Folge hätte das Regierungspräsidium Kassel keinen Bußgeldbescheid erlassen dür-

fen.“ Die Ortspolizeibehörde dürfe die Verkehrsüberwachung nur durch eigene Bediens-

tete mit entsprechender Qualifikation vornehmen. Der Zeuge B. sei unstreitig kein Be-

diensteter der Gemeinde. Seine Überlassung im Wege der Arbeitnehmerüberlassung 

sei rechtswidrig. Das Verfahren könne damit nicht als Grundlage für den Erlass eines 

Bußgeldbescheids dienen.  

„In der Folge dieses gesetzwidrigen Handelns sind sämtliche Verkehrsüberwachungen 

des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks der Gemeinden Freigericht und Hassel-

roth mindestens seit dem 23.03.2017 unzulässig“, stellt das OLG fest. „Darüber hinaus 

dürfte dies auch für die Gemeinden Brachttal und Nidderau gelten, da der Zeuge 

dort...ebenfalls unter den genannten Bedingungen tätig war“, so das OLG abschlie-

ßend. 

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 6.11.2019, Az. 2 Ss-OWi 

942/19 

(vorausgehend AG Gelnhausen, Urteil vom 29.5.2019, Az. 44 OWi – 2545 Js

3379/19) 

Erläuterungen:  

Vorausgehend zur Unzulässigkeit der privaten Verkehrsüberwachung bereits: Oberlan-

desgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 26.04.2017 - 2 Ss-OWi 295/17 (Lauter-

bach)  

Das OLG wird sich voraussichtlich in den nächsten Monaten auch mit der Frage der 

Zulässigkeit von Verkehrsüberwachung im ruhenden Verkehr durch private Dienstleister 

durch die Stadt Frankfurt am Main befassen. Allein im Jahr 2018 beliefen sich die Park-

verstöße in Frankfurt am Main auf ca. 600.000.  


